
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gersfeld (Rhön) 

Bauleitplanung der Stadt Gersfeld (Rhön), Kernstadt 

Bebauungsplan Nr. 31 "Auf der Wacht II"   

Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld beschloss am 12.12.2019, den Bebau-
ungsplan Nr. 31 "Auf der Wacht II" aufzustellen. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13 b ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt. 
 
Nach einer ersten Beteiligung der Öffentlichkeit vom 05.09.2022 bis einschließlich 05.10.2022 
unter Einschluss der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 
BauGB bis einschließlich 05.10.2022, wurden die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet 
und in die Planung eingearbeitet. 
 
Nach einer weiteren Beteiligung der Öffentlichkeit vom 13.03.2023 bis einschließlich 18.04.2023 
gem. § 13 (2), Nr. 2 BauGB durch Auslegung nach § 3 (2) BauGB und unter Einschluss der 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB bis 
einschließlich 18.04.2023, wurden die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet und in die 
Planung eingearbeitet. 
 
Aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 13 (2), Nr. 2 BauGB durch Auslegung nach § 3 
(2) BauGB und der Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB, haben sich für die Planung 
wesentliche Änderungen ergeben, die eine Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs 
erforderlich machen und eine erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB i. V. m. § 4a 
(3) BauGB begründen. Gegenüber den Unterlagen zum Entwurfsbeschluss haben sich 
nachstehende Änderungen ergeben: 

- Ausschluss der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen des allgemeinen Wohngebietes 
(WA)  

Grundlage ist die aktuelle Rechtsprechung. 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt südlich am Ortsrand des Stadtteils Gersfeld. Er 
umfasst in der Gemarkung Gersfeld, Flur 5, die Flurstücke 54 teilweise, 55, 98, 99 teilweise 
sowie 94/1 teilweise. Das Planungsgebiet hat eine Größe von knapp 1,5 ha und ist aus 
folgender Abbildung ersichtlich: 
 

 
 

Die erneute verkürzte Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gem. § 13 (2), Nr. 2 BauGB durch 
Auslegung nach § 3 (2) BauGB. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange werden über die 
erneute Auslegung informiert. Der Planentwurf liegt mit Begründung in der Zeit vom 

05.06.2023 bis einschließlich 19.06.2023 

in der Stadtverwaltung der Stadt Gersfeld (Rhön), Marktplatz 19, 36129 Gersfeld (Rhön), 
Zimmer 1 während der üblichen Dienststunden zu jedermanns Einsicht unter Beachtung der 



jeweils gültigen allgemeinen Abstands- und Hygienevorschriften öffentlich aus, sofern nicht auf 
die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsüblicher Feiertag fällt. Im oben genannten 
Zeitraum besteht Gelegenheit sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu 
informieren und Stellungnahmen abzugeben. 

Die ausgelegten Unterlagen können  

Montag bis Freitag  von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

zusätzlich Montag  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

zusätzlich Donnerstag  von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

eingesehen werden. 
 
Gemäß § 4a (4) BauGB werden die Planunterlagen zusätzlich in das Internet eingestellt und 
können auf der Homepage https://www.gersfeld.de/ unter der Rubrik Rathaus / Wirtschaft + 
Gewerbe / Bauen + Wohnen und über das Bauleitplanungsportal des Landes Hessen unter 
https://bauleitplanung.hessen.de eingesehen und heruntergeladen werden. Elektronische 
Stellungnahmen können an bauabteilung@gersfeld.de gesendet werden. 
 
Gemäß § 3 (2) Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können.  
 
Gemäß § 4a (6) BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können, sofern die Stadt Gersfeld (Rhön) deren Inhalt nicht kannte oder hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten 
gemäß § 4b BauGB einem Planungsbüro übertragen wurden. 

 

Gersfeld, den 23.05.2023  

Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön) 
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I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Grenze des Geltungsbereiches (§ 9, Abs. 7 BauGB)

2. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9, Abs. 1, Nr. 1 BauGB)

2.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
Im WA sind alle nach § 4, Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen
unzulässig.

2.3 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstgrenze (§ 19 BauNVO)0,3

2.4 Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstgrenze (§ 20 BauNVO)0,5

3.2 Baugrenze (§ 23, Abs. 3 BauNVO)

2.5 Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (§ 16 BauNVO)II

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9, Abs. 1, Nr. 2 BauGB)

3.1 offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig (§ 22 BauNVO)

Nebenanlagen, Garagen und Carports sind ausnahmsweise auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch 
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55, Abs. 2 
Satz1 WHG). Es wird empfohlen, das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser in Zisternen zu 
sammeln und als Brauchwasser zu nutzen.

Bodendenkmäler: Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen 
und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste, bekannt werden, so ist dies dem Landesamt 
für Denkmalpflege Hessen, Abt. Archäologie und Paläontologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde un- 
verzüglich anzuzeigen.

Brauchwassernutzung: Anlagen zur Brauchwassernutzung sind unter Beachtung des technischen Regel- 
werks (insbesondere des DVGW-Arbeitsblatts W 555) zu planen. Eine Inbetriebnahme von Brauchwasser- 
anlagen ist der Stadt Gersfeld (Rhön) und dem Kreisgesundheitsamt anzuzeigen. Sämtliche Entnahmestel- 
len sind mit Hinweisschild "KEIN TRINKWASSER" auszustatten.

Energiegewinnung: Dachflächen bzw. Fassaden sollen zur aktiven Solarenergiegewinnung genutzt werden. 
Energieeinsparung: Die Nutzung solarer Gewinne soll durch Gebäudestellung und -ausführung (z.B. Süd- 
orientierung, großflächige Verglasung nach Süden, kleine Fenster nach Norden), Vermeidung von gegensei-
tiger Verschattung begünstigt werden. Durch Entwicklung energetisch günstiger Gebäudeformen (z.B. Kom- 
paktheit, Vermeidung von Dachgauben, Erkern und Vorsprüngen) soll Energie gespart werden.

Gemarkung Gersfeld      M.1:1.000

N

Beleuchtung: Bezüglich der Außenbeleuchtung sind die Vorgaben des Sternenparks Rhön "Beleuchtungs-
richtlinie für den Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön" und die Empfehlungen zur Reduzierung der Licht-
verschmutzung verpflichtend umzusetzen.

Gebäude - 
Bestand105

Flurstücksgrenze / 
Flurstücksnummer

RECHTSGRUNDLAGEN

4
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Dieser Bebauungsplan wird aufgestellt auf Grundlage von Baugesetzbuch BauGB, Baunutzungsver- 
ordnung BauNVO, Planzeichenverordnung 1990 PlanzV Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Hess. Aus- 
führungsgesetz zum BNatSchG HAGBNatSchG, Gesetz über die Umwelt- verträglichkeitsprüfung UVPG, 
Hessische Bauordnung HBO, Gesetz z. Schutze der Kulturdenk- mäler DenkmalschutzG, Bundes-Boden- 
schutzgesetz BBodSchG, Hess. Altlasten- und Bodenschutzgesetz HAltBodSchG in zum Zeitpunkt der 
öffentlichen Auslegung gültiger Fassung.

STADT GERSFELD (RHÖN)  ST Gersfeld
Bebauungsplan Nr. 31 "Auf der Wacht II"

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91, Abs. 1, Nr.1 HBO)
1.1 Dachform und Dachneigung

Zulässig sind als Hauptdächer mit minimaler - maximaler Dachneigung:
  - Flachdächer
  - Sattel-, Krüppelwalm-, Walm-, Zeltdächer: 20° - 45°
  - Pultdächer:   5° - 15°
  - Mansarddächer:   75° - 80° im Dachgeschoss, 15° - 30° oberste Neigung

1.2 Dachgestaltung
Für die Dacheindeckung sind rote bzw. dunkelgraue Ziegeln oder Betondach- 
steine in gedeckter und einheitlicher Farbgebung zu verwenden. Die Dachflä- 
chen sind einfarbig einzudecken. Die Dacheindeckung von Pultdächern darf 
auch in Blech ausgeführt werden. 

1.3 Fassaden
Wandverkleidungen und Außenwandflächen mit glänzenden oder reflektieren- 
den Materialien sind unzulässig.

2. Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen (§ 91, Abs. 1, Nr. 4 HBO)
Bzgl. Stellplätzen bzw. Garagen gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Gersfeld 
(Rhön). Nebenanlagen und Garagen / Carports sind auch außerhalb der über- 
baubaren Grundstücksfläche zulässig. Carports zur Überdeckung von Stell- 
plätzen sind als Holzkonstruktionen zulässig.

3. Grundstücksfreiflächen (§ 91, Abs. 1, Nr. 3, 4, 5 HBO)
3.1 Bepflanzung

Die Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch mit lebendem Grün anzulegen und 
zu unterhalten. Unzulässig ist die flächenhafte Anlage von Stein-/ Kies-/ Splitt- 
und Schotterbereichen außerhalb der erforderlichen Verkehrsflächen. Befesti- 
gungen der Zufahrten, Stellplätze und Wege sind offenfugig bzw. durchlässig 
(z.B. Rasenfugenpflaster, Schotter) herzustellen.

3.2 Abgrabungen + Aufschüttungen auf den Grundstücken
Abgrabungen bzw. Aufschüttungen sind im Rahmen der Angleichung des Gelän- 
des nur bis zu einer Höhe von max. 1,5 m über oder unter natürlicher Gelände- 
oberkante zulässig. Stützmauern an der Grenze zu Nachbargrundstücken sind 
bis zu einer max. Höhe von 1,0 m zulässig. Ausnahmen hiervon können bei be- 
sonders ungünstigen Geländeverhältnissen zugelassen werden.
Siehe auch I. 5.2: Abgrabungen + Aufschüttungen straßenseitig.

3.3 Einfriedungen
Zur Einfriedung sind nur Holz- und Metallzäune ohne Sockel bzw. lebende 
Hecken zulässig.

4. Beleuchtung (§ 91, Abs. 1, Nr. 5, 7 HBO)
Die Außen-Beleuchtung auf den Privatgrundstücken ist so zu errichten, dass Vor- 
sorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen u.a. getroffen wird (§ 5 Bundes-Immis- 
sionsschutzgesetz). Sie ist auf das notwendige Maß zu reduzieren und so zu ge- 
stalten, dass sie nicht in die Umgebung bzw. nach oben abstrahlt. Es sind Lampen 
zu verwenden, die die Anlockung von Insekten mindern. 

II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

4. Höhe baulicher Anlagen (§ 16, Abs. 2, Nr. 4 BauNVO)
4.1 Maximale Traufhöhe baulicher Anlagen in Metern, Traufhöhe ist die Gesamt- 

höhe von Gebäuden mit Flachdach oder die Höhe der Schnittlinie von traufsei- 
tiger Außenwandoberfläche und Dachaußenfläche über der mittleren Straßen- 
höhe entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenze. 
TH im WA 1: 8,0m TH im WA 2: 3,5m TH im WA 3: 7,0m

TH = X m

5.1 Öffentliche Verkehrsfläche

4.2 Maximale Firsthöhe baulicher Anlagen in Metern, Firsthöhe ist die Gesamthöhe 
von Gebäuden mit geneigten Dächern über der mittleren Straßenhöhe entlang 
der straßenseitigen Grundstücksgrenze.
FH im WA 1: 13,5 m FH im WA 2: 8,5 m FH im WA 3: 11,5 m

FH = X m

WA 1

WA 2

WA 3

 

6.3 Für die Privatgrundstücke gelten folgende Mindestanforderungen:
  - 1 Laubbaum oder 2 Obsthoch- oder 3 Obsthalbstämme nach 6.2
  - 10 heimische Sträucher nach 6.2

   - 1 Laubgehölzhecke entlang einer Grundstücksgrenze auf min. 20m Länge     
          (durch die Umsetzung von 6.1 erfüllt)

6. Pflanzbindungen (§ 9, Abs. 1, Nr. 25a und b BauGB)
6.1Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Die Gehölzpflanzungen sind mind. 2-reihig mit einem Pflanzabstand
von 1,5 m in der Reihe und 1,0 m zwischen den Reihen auszuführen. 

Außengebietsentwässerung

5. Verkehrsflächen, Abgrabungen und Aufschüttungen straßenseitig
(§ 9, Abs. 1, Nr. 11+26 BauGB)

5.2 Von der Straßenseite aus sind Böschungen als Abgrabungen oder Aufschüttun-
gen auf dem Grundstück zu dulden, soweit sie zur Herstellung des Strassenkör- 
pers erforderlich sind. Sie können von den Grundstückseigentümern durch die
Errichtung von Stützmauern bis zu 0,5 m Höhe (Höchstmaß) abgewendet werden.
Ausnahmen können bei besonders ungünstigen Geländeverhältnissen zugelassen 
werden. Siehe auch II. 3.2 Abgrabungen + Aufschüttungen auf den Grundstücken.

ED

7. Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 9, Abs. 1, Nr. 16 BauGB)

 Hochstämme 14-16 cm StU: Sträucher mind. 0,6 - 1,0 m hoch:
 Winterlinde (Tilia cordata) Haselnuss (Corylus avellana)
 Bergahorn (Acer pseudoplatanus) Hundsrose (Rosa canina)
 Spitzahorn (Acer platanoides) Schwarzer Holunder (Samb. nigra)
 Esche (Fraxinus excelsior) Hartriegel (Cornus sanguinea)
 Hainbuche (Carpinus betulus) Schlehe (Prunus spinosa)
 Stieleiche (Quercus robur) Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
 Traubeneiche (Quercus petraea) Schneeball (Viburnum opulus)
 Feldahorn (Acer campestre) Obstbäume als Hochstämme:
 Eberesche (Sorbus aucuparia) Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume,
 Vogelkirsche (Prunus avium) Zwetschge, Mirabelle

6.2 Im Geltungsbereich sind Neupflanzungen vorwiegend mit heimischen, standort-
gerechten Arten aus folgender Liste anzulegen:  

NACHRICHTL. ÜBERNAHMEN, HINWEISE, EMPFEHLUNGEN

2.6 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

o

0,3WA
0,5II

EDoSD  WD
FD  PD

Brandschutz: Für Geschosse mit Aufenthaltsräumen können mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichba- 
re Stellen als zweiter Rettungsweg nur bis zu einer Brüstungshöhe von 8 m berücksichtigt werden.

Bodenschutz: Bei der Umsetzung der Planung sind die vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klima- 
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV, 2018) herausgegebenen Merkblätter „Bodenschutz
für Bauausführende“ und "Bodenschutz für Häuslebauer" zu beachten.

Vegetationsschutz: Vorhandene Baum- und Gehölzbestände angrenzend zum Geltungsbereich sind zu er- 
halten. Die DIN 18 920 ist zu beachten.

Stadt  Land  Regional www.slrwienroeder.deWienröder

Bebauungsplan Nr. 31 "Auf der Wacht II"
STADT GERSFELD (RHÖN) ST Gersfeld

Entwurf 23.05.2023

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufstellungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld beschloss am 12.12.2019, den 
Bebauungsplan Nr. 31 "Auf der Wacht II" im Verfahren gem. § 13b BauGB aufzustellen.

2. Beteiligung gem. §§ 3 (2) + 4 (2) BauGB
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs wurde am 28.04.2022 beschlossen, gem. § 3 (2) 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht und vom 05.09.2022 bis einschl. 05.10.2022 durchge- 
führt. Parallel erfolgte die Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB.

2.a Beteiligung gem. §§ 3 (2) + 4 (2) BauGB (2. Auslegung)
Die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs wurde gem. § 3, Abs. 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht und vom 13.03.2023 bis einschl. 18.04.2023 durchgeführt. Parallel erfolg- 
te die Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB.

2.b Beteiligung gem. §§ 3 (2) + 4 (2) BauGB (3. Auslegung)
Die erneute - verkürzte - öffentliche Auslegung des Entwurfs wurde gem. § 3, Abs. 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht und wird vom 05.06.2023 bis einschl. 19.06.2023 durchgeführt.
Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden über die erneute Auslegung informiert.

3. Satzungsbeschluss
Die Stadtverordnetenversammlung Gersfeld beschloss am                  den Bebauungs- 
plan Nr. 31 "Auf der Wacht II" mit Begründung gem. § 10 BauGB sowie die bauordnungs- 
rechtlichen Festsetzungen gem. § 91 HBO als Satzung.

Gersfeld, den ....................          Magistrat der Stadt Gersfeld

                   - Korell -
          Bürgermeister

4. In-Kraft-Treten
Der Satzungsbeschluss wurde am                            ortsüblich bekanntgemacht. Die Be- 
kanntmachung enthielt die Angaben über Zeit und Ort der Einsichtnahme. Damit trat der 
Bebauungsplan Nr. 31 "Auf der Wacht II" in Kraft.

Gersfeld, den ....................          Magistrat der Stadt Gersfeld

                   - Korell -
            Bürgermeister
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1 Planungserfordernis / Verfahren 
Die Kernstadt Gersfeld soll in ihrer Eigenentwicklung durch Erweiterung der örtlichen Wohn-
bauflächen weiter gestärkt und der Abwanderung Ortsansässiger entgegengewirkt werden. 
Baulücken sind nicht verfügbar und so kann der Bedarf an Bauplätzen für Wohnbebauung 
im Kernort anderweitig nicht mehr abgedeckt werden. Gleichwohl ist zum einen Gersfeld 
ein sehr attraktiver Wohn- und Lebensstandort, zum anderen verfügt er noch über entwick-
lungsfähige Flächen in unmittelbarem Anschluss an bereits bestehende Wohnbebauung 
wie auf der Wacht. 
Die Stadtverordnetenversammlung beschloss daher gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 
12.12.2019 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 31 im ST Gersfeld mit dem Ziel, im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans allgemeines Wohngebiet festzusetzen. Die Auf-
stellung erfolgt im Beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung. 

2 Situation 
2.1 Planungsgebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt südlich am Ortsrand des Stadtteils Gers-
feld. Er umfasst in der Gemarkung Gersfeld, Flur 5, die Flurstücke 54 teilweise, 55, 98, 99 
teilweise sowie 94/1 teilweise. Das Planungsgebiet hat eine Größe von knapp 1,5 ha und 
wird im Westen, Norden und Osten durch Siedlungsfläche / Verkehrsfläche und südlich 
durch landwirtschaftliche Fläche begrenzt. 
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2.2 Planungsvorgaben 
Im Regionalplan Nordhes-
sen 2009 ist das Planungs-
gebiet als "Vorbehaltsgebiet 
für Landwirtschaft“ im Sied-
lungsrandbereich ausgewie-
sen, wo die Erschließung 
kleinerer Baugebiete mög-
lich bzw. das mittelbar an-
schließende "Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft" entsprechend nicht betroffen ist. 
Das festgelegte Vorranggebiet Siedlung Planung im Nordwesten der Stadt ist z.T. bebaut 
(SO Klinikgelände), z.T. beplant bzw. nicht verfügbar.  
Im Flächennutzungsplan  der 
Stadt Gersfeld ist das Gebiet 
bereits zum großen Teil als 
Wohnbaufläche dargestellt, 
wobei im Verfahren der Ein-
beziehung des Außenbe-
reichs gem. § 13a BauGB die 
Darstellungen des FNP oh-
nehin unbeachtet bleiben 
können. Der Wohngebietstandort ist allerdings seit Langem im Flächennutzungsplan der 
Stadt Gersfeld vorgesehen. Die in den Ortslagen sichtbar vorhandenen Baulücken unter-
schiedlichster Ausprägung stehen zum größten Teil nicht zur Verfügung. Alle Potentiale, 
auch bzgl. Leerständen, werden versucht, zu entwickeln und bei Verfügbarkeit umgehend 
und zunehmend auch direkt privat belegt. Für das hier behandelte Baugebiet liegt 
Schriftverkehr zur Aufnahme in das IKEK-Programm des Landes Hessen vor, wonach es 
nicht in Konkurrenz zur Innenentwicklung steht (s. Anlagen Stadt Gersfeld 03.08.2022, 
HMUKLV 02.02.2022, LK Fulda, 24.01.2022). Ergänzend wurde im April 2022 eine Abfrage 
eines Vermittlungsangebotes im Stadtgebiet befindlicher potentiellen Bauflächen mit sehr 
geringer Resonanz durchgeführt. 

3 Städtebauliche Planung 
3.1 Planungskonzept 

Durch die Festsetzungen soll erreicht werden, dass das Baugebiet visuell verträglich an die 
bestehende Wohnbebauung anschließt und sich in umgebende Siedlung und Landschaft 
bei unaufwändiger Erschließung einfügt.  

3.2 Erschließung 
Das Planungsgebiet wird verkehrlich über die vorhandene Straße "Auf der Wacht" an das 
örtliche Straßennetz angebunden.  
Trinkwasser-/Löschwasserversorgung / Abwasserversorgung erfolgt über Anschluss 
an das kommunale Netz. Ein Hubrettungsfahrzeug kann den beplanten Be¬reich innerhalb 
der Hilfsfrist der Stufe 1 nach Anlage zur FwOV nicht erreichen. Für Geschosse mit 
Aufenthaltsräumen können mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stellen als 
zweiter Rettungsweg nur bis zu einer Brüstungshöhe von 8 m berücksichtigt werden. 
Aufgrund der Einstufung als „Allgemeines Wohngebiet" ist von einer vorrangigen Errichtung 
von Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 auszugehen. An die Umfassungen dieser 
Gebäude werden bauordnungsrechtlich keine brandschutztechnischen Anforderungen 
gestellt. Gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 ist demnach von einer mittleren Gefahr der 
Brandausbreitung aus¬zu-gehen. Es kann eine Löschwasserversorgung von mindestens 
72 m3/h für zwei Stunden als den örtlichen Verhältnissen angemessen betrachtet werden. 
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… Bei der Wasserentnahme aus dem Trinkwasser¬netz ist … der Betriebsdruck von 2,5 
bar nicht zu unterschreiten. Sofern die Löschwasserversorgung nicht zentral aus dem 
Trinkwassernetz sichergestellt werden kann, sind unabhängige Löschwasserentnahmestel-
len vorzusehen. Hierfür sind insbesondere unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 
14230 geeignet. Die genauen Standorte können nach technischen Erfordernissen festge-
legt werden. 
Stromversorgung erfolgt unter anderem aus der nahegelegen vorhandenen Trafostation 
mittels Erdkabel. Diese können eingebracht werden, sofern die Voraussetzungen im 
Straßenbau für eine nach den technischen Vorschriften und Richtlinien vorzunehmende 
Verlegung geschaffen sind. 
Erdgasversorgung: In einem Teilabschnitt der „Egon-Langheinrich-Straße" befindet sich 
eine von der Osthessen- Netz GmbH betriebene Erdgasversorgungsleitung der RhönE-
nergie Osthessen GmbH. Hieran können die direkt angrenzenden Baugrundstücke grund-
sätzlich angeschlossen werden. Ein weiterer Ausbau des Erdgasversorgungsnetzes ist aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht geplant. 
Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen befinden sich auch von der OsthessenNetz 
GmbH betriebene und weiterhin benötigte Stromversorgungsanlagen der RhönEnergie 
Fulda GmbH. 

3.3 Festsetzungen 
Als Art der baulichen Nutzung wird Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO fest-
gesetzt. Nach aktueller Rechtsprechung (VGH Mannheim – 3 S 3137.19) müssen bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 13b BauGB die nach §4 Abs. 3 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen ausgeschlossen werden, wenn ein allgemeines Wohn-
gebiet (WA) festgesetzt wird. Das Maß der baulichen Nutzung wird unter Berücksichtigung 
der benachbarten Baugebiete durch die Grundflächenzahl mit 0,3 und die Geschossflä-
chenzahl mit 0,5 festgesetzt. Der besonderen Topografie am Nordhang wird durch entspre-
chend differenzierte Höhenfestsetzungen Rechnung getragen:  

Einige Vorgaben bzw. Bezugswerte werden sowohl den heute in Gersfeld standardisierten 
Festsetzungen als auch den Standortspezifika angepasst. 

3.4 Grünordnerische Festsetzungen / Umweltstandards 
Die grünordnerischen Festsetzungen sind ebenfalls vergleichbar mit den jüngeren Bebau-
ungsplangebieten. Um eine möglichst intensive Durchgrünung des Baugebietes sowie eine 
hohe Biotopqualität der privaten Freiflächen zu erzielen, werden auch hier für die privaten 
Grundstücksfreiflächen landschaftspflegerische Festsetzungen getroffen. Für die nicht 
überbauten Grundstücksflächen gelten daher die festgesetzten Mindestanforderungen.  
Klimaschutz und CO2 – Einsparung werden durch Empfehlungen zu Energiegewinnung / -
einsparung an Bauherren / Nutzer unterstützt. 
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4 Umweltentwicklung 
4.1 Standort / Bestand 

Naturräumlich gehört das Plangebiet zum Osthessischen Bergland und hier zur Vorder- 
und Kuppenrhön. Das geplante Baugebiet liegt auf einer nach Süden ansteigenden Fläche 
in einer Höhe von ca. 528 bis 541 m über NHN im Naturpark Hessische Rhön. 

4.2 Umweltzustand und erwartete Auswirkungen 
4.2.1 Arten und Biotope 

Zustand: Das Grünland lässt bei homogener Nutzungsart und -intensität weder auf die Ent-
wicklung einer hohen Artenvielfalt noch die Entwicklung seltener Arten – floristisch wie 
faunistisch – schließen.  
Auswirkungen: Durch die geplanten Baumaßnahmen werden derzeit unversiegelte Flächen 
in Anspruch genommen, die in ihrer Abgrenzung auf die Bebaubarkeit eine allenfalls 
mittlere bioökologische Wertigkeit haben. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und 
Biotope sind von geringer Bedeutung. 

4.2.2 Wasser 
Zustand: Fließgewässer bzw. ständig wasserführende Gräben sind innerhalb des Bebau-
ungsplans nicht vorhanden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt außerhalb von 
Wasser- und Heilquellenschutzgebieten. Besondere Belange des Grundwasserschutzes 
werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht berührt. Dem Grundwasser 
wird aufgrund der geologischen Situation eine mittlere Verschmutzungsempfindlichkeit 
zugesprochen. 
Auswirkungen: Durch die aus dem Bebauungsplan resultierende Versiegelung wird die 
Retentionsfunktion der Planungsfläche eingeschränkt – Flächen für die Versickerung von 
Oberflächenwasser gehen verloren. Insgesamt ist der Eingriff in den örtlichen Wasser-
haushalt mit der zu erwartenden Überbauung / Neuversiegelung als mittel einzustufen. 

4.2.3 Geologie, Böden 
Zustand: Im Planungsgebiet entwickelten sich Böden aus lösslehmhaltigen Solifluktions-
decken mit sauren Gesteinsanteilen. Der Boden hat im Planungsgebiet sehr geringes Er-
tragspotential und gering bewertete Bodenfunktion:  

 
Natur- oder kulturhistorisch bedeutsame Böden sind im Plangebiet nicht bekannt. Generell 
kommen Böden aufgrund ihrer Eigenschaften wichtige Funktionen für den Naturhaushalt 
zu (z.B. Filter- oder Pufferfunktion, Biotopentwicklungspotential). Dem Schutzgut kommt für 
den Standort eine mittlere Bedeutung zu. 
Auswirkungen: Durch den Bebauungsplan werden Eingriffe in das Schutzgut Boden ermög-
licht. So ist vor allem mit Versiegelung bisher offener Bodenflächen zu rechnen, aber auch 
mit Abgrabungen für die Herstellung der Gebäude. Der Boden verliert damit seine Funk-
tionen (Ertragsfunktion, Filter- / Pufferfunktion). Überschüssige Erdmassen sind einer mög-
lichst hochrangigen Verwertung im Sinne der Abfallhierarchie nach §§ 6-8 KrWG zuzu-
führen. Erfolgt die Verwertung durch Auf- oder Einbringen auf oder in eine durchwurzelbare 
Bodenschicht sind die Anforderungen des § 12 BBodSchV i.V.m. der Vollzugshilfe der 



Gersfeld BPlan 31    Begründung  Seite 5 

Wienröder Stadt Land Regional  Entwurf 23.05.2023 

LABO zu § 12 BBodSchV zu beachten. Es ist mit Beeinträchtigungen in mittlerem Ausmaß 
zu rechnen.  

4.2.4 Klima 
Zustand: Der Standort ist aufgrund seiner Neigung und seiner Relief- / Oberflächengestal-
tung (Hanglage, Wiese) potentielles Kaltluftentstehungsgebiet mit Abfluss in nördliche Rich-
tung, hat aber aufgrund geringer Größe und gut durchlüfteter Umgebungsstruktur nur 
geringe Bedeutung für den Ortsteil.  
Auswirkungen: Die Kaltluftentstehungsfunktion geht auf versiegelten Flächen verloren. Das 
Kleinklima wird durch geringere Verdunstung und Aufheizeffekte betroffen sein. Durch 
grünordnerische Maßnahmen (Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern) werden Beein-
trächtigungen durch die ohnehin geplante offene Baustruktur minimiert. 

4.2.5 Orts- und Landschaftsbild 
Zustand: Die zu beplanende Fläche ist zwar dem Außenbereich zuzuordnen, versetzt aber 
durch Bebauung den Ortsrand weitgehend unauffällig hangaufwärts.  
Auswirkungen: Es entstehen geringe Auswirkungen. 

4.2.6 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Es sind weder Bau- noch Bodendenkmäler oder sonstige Sachgüter betroffen. 

4.2.7 Mensch und menschliche Gesundheit, Erholung 
Zustand: Der Standort liegt im Übergangsbereich zur freien Landschaft. Die leichte Ver-
schiebung des Ortsrands hangaufwärts greift nicht in vorhandene Naherholungsräume und 
-verbindungen ein. 
Auswirkungen: Die Bebauung mit geringfügiger bis keiner Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes führt auch zu ebenso geringer Beeinträchtigung des Erholungspotentials. Für 
die Wohnsituation im neuen Gebiet ergeben sich immissionsbezogen ähnliche Verhältnisse 
wie im nördlich anschließenden, vorhandenen Wohngebiet, dass als "ruhig" gelegen gelten 
kann. 

4.3 Bilanz und Maßnahmen 
Bei geringen bis partiell mittleren Auswirkungen auf die Schutzgüter zeigt die Flächenbilanz, 
dass eine Neuversiegelung von ca. 5.700 qm ermöglicht wird:  
Bestand ca. 
Intensivwiese 12.100 qm 
Verkehrsfläche 2.300 qm 
Summe 14.400 qm 
Planung ca. 
Versiegelung (GRZ 0,3 + 1/2 GRZ = GRZ II) Neuversiegelung 4.700 qm 4.700 qm 
nicht versiegelte Grundstücksfläche 5.800 qm 
Verkehrsfläche                                               Neuversiegelung 1.000 qm 3.300 qm 
Pflanz- / Entwässerungsfläche 600 qm 
Summe 14.400 qm 
Durch folgende Maßnahmen bzw. Festsetzungen wird der Eingriff gemindert: 
• Standortwahl im Anschluss an bestehendes Wohngebiet 
• Einbindung in die umgebende Landschaft 
• Beschränkungen von baulicher Nutzung und Flächenversiegelung 
• Auflagen zur Gestaltung der Wohnhäuser, Begrenzung der Gebäudehöhe 
• Bepflanzungsauflagen für die privaten Grundstücksfreiflächen 

 
23.05.2023, Wienröder Stadt Land Regional 
 
Anhang: Schriftverkehr zu Innenentwicklung / IKEK-Programm 
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